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§1
1. Die Stiftung führt den Namen „Kindernothilfe-Stiftung”.

2. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts
mit Sitz in Duisburg.

§2
1. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar mild-
tätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte
Zwecke” der Abgabenordnung.

2. Zweck der Stiftung ist, in Erfüllung des diakonisch-missiona-
rischen Auftrages der Gemeinde Jesu Christi Nächstenliebe
und Verantwortung gegenüber notleidenden und hilfsbe-
dürftigen Kindern und Jugendlichen in der Einen Welt, ins-
besondere in Asien, Afrika und Lateinamerika, zu wecken
und zur Linderung der Not beizutragen.

3. Die Hilfe soll insbesondere in regelmäßiger Versorgung und
christlicher Erziehung von Kindern und Jugendlichen in
geeigneten Einrichtungen (Kindertagesstätten, Heimen etc.)
oder in Familien bestehen. Sie soll möglichst bis zum Ab-
schluss der Berufsausbildung führen und ohne Unterschied
von Geschlecht, Rasse und Religion gewährt werden.

4. Verfügbare Mittel können verwendet werden
zur Verbesserung, Erweiterung und zum Neubau von
Kindertagesstätten, Schülerwohnheimen, Behinderten-
einrichtungen und ähnlichen Einrichtungen,
für die Ausbildung von Betreuungskräften und andere
Maßnahmen zur Qualifizierung der Arbeit, Berufsberatung,
Berufsausbildung, Berufsvermittlung,
als Starthilfen für die berufliche Existenz der Kinder und
Jugendlichen im Sinne einer ganzheitlichen Hilfe für Bil-
dungs- und Entwicklungsarbeit mit deren Eltern und ande-
ren Erwachsenen aus dem betreffenden Gemeinwesen,
für die Hilfe in besonderen Notfällen, von denen Kinder
und Jugendliche und ihre Umgebung betroffen sind.
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5. Zweckder Stiftung ist auch die Beschaffung und Zuwendung
von Mitteln im Sinne des § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung
für bzw. an den Kindernothilfe e.V., Duisburg, zur Verwirk-
lichung dessen steuerbegünstigter Zwecke.

6. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

7. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen
Zwecke verwendet werden.

§3
1. Das Stiftungsvermögen der Stiftung ergibt sich aus der ein-
leitenden Erklärung (Stiftungsgeschäft).

2. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmä-
lert zu erhalten. Dem Stiftungsvermögen wachsen die Zuwen-
dungen Dritter zu, die dazu bestimmt sind. Soweit erforderlich
oder wirtschaftlich sinnvoll, sind Vermögensumschichtungen
zulässig.

§4
1. Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht
zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks zu verwenden.

2. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

3. Die Stiftung kann ihre Mittel ganz oder teilweise einer
Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuer-
begünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen
zu können, und soweit für die Verwendung der Rücklage
konkrete Ziel- und Zeitvorstellungen bestehen. Freie Rück-
lagen dürfen gebildet werden, soweit die Vorschriften des
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts dies zulassen.

Erhaltung des
Stiftungsvermögens

Verwendung der 
Vermögenserträge 
und Zuwendungen
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§ 5 
Organe der Stiftung sind

der Vorstand

der Stiftungsrat

ggf. „besondere Vertreter“.

§ 6 
1. Der Vorstand der Stiftung besteht aus mindestens zwei,
höchstens drei Personen und setzt sich aus den jeweiligen
Mitgliedern des Vorstandes der Kindernothilfe e. V. ent-
sprechend ihrer dortigen Bezeichnung zusammen.

2. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich für die
Stiftung tätig. Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile zuge-
wendet werden. Sie haben Anspruch auf Ersatz der ihnen
entstandenen Kosten.

3. Die Mitglieder des Vorstandes sind vom § 181 BGB befreit.

§ 7 
1. Der Vorstand ist gesetzlicher Vertreter der Stiftung und ver-
tritt diese gerichtlich und außergerichtlich. Zur Abgabe von
rechtsverbindlichen Erklärungen ist die Mitwirkung von zwei
Mitgliedern des Vorstandes erforderlich.

2. Der Vorstand hat im Rahmen des Stiftungsgesetzes und
dieser Satzung den Willen des Stifters so wirksam wie mög-
lich zu erfüllen. Seine Aufgaben sind insbesondere

die Verwaltung des Stiftungsvermögens,
die Planung von Fördermaßnahmen,
die Führung von Büchern und die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, soweit dies nicht Aufgabe des Geschäfts-
führers ist,
die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträgnisse
des Stiftungsvermögens,
ggf. die Bestellung einer oder mehrerer Personen zu
Geschäftsführern, die Festsetzung der Vergütung und
die Kontrolle über die Geschäftsführung,
ggf. der Erlass einer Geschäftsordnung.

Organe der Stiftung

Zusammensetzung
des Vorstands

Rechte und Pflichten
des Vorstands
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§ 8 
Soweit vom Vorstand bestellt, führt die Geschäftsführung die
laufenden Geschäfte der Stiftung. Sie hat hierbei die Ge-
schäftsordnung zu beachten, ist dem Vorstand gegenüber
verantwortlich und an seine Weisungen gebunden. Der oder
die Geschäftsführer haben die Stellung eines „besonderen
Vertreters“ i.s.d. § 30 BGB. Sind mehrere Personen zu Ge-
schäftsführern bestellt und ist keinem von ihnen Einzelver-
tretungsbefugnis erteilt, so kann die Stiftung nur von zwei
Geschäftsführern gemeinsam im Rahmen der laufenden
Geschäfte vertreten werden.

§ 9 
1. Der Stiftungsrat besteht aus mindestens sechs, höchstens aus
zwölf Personen. Die Mitglieder des 1. Stiftungsrates werden
vom Verwaltungsrat der Kindernothilfe benannt. Zum Zeit-
punkt der Satzungserstellung sind dies 

Dr. Norbert Blüm, Bonn

Karl-Wolfgang Brandt, Duisburg

Monika Busse, Duisburg

Ursula Gillmann, Ratingen

Dr. Hans-Jürgen Goetzke, Duisburg 

Dr. Manfred Kulessa, Bonn

Ewald-Peter Lachmann, Krefeld

Dr. Wolf Preuss, Bonn

Christina Rau, Wuppertal

Friedrich-Wilhelm Seinsche, Rheinberg

Dr. Jürgen Schmude, Moers

2. Die Amtszeit für Mitglieder des Stiftungsrates beträgt 4 Jahre.

3. Der Stiftungsrat wählt die Vorsitzende/den und die stellver-
tretende Vorsitzende/den stellvertretenden Vorsitzenden
aus seiner Mitte.

4. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes beruft der
Verwaltungsrat der Kindernothilfe e.V. die Nachfolgerin/
den Nachfolger für die verbleibende Amtszeit. Nach Ablauf
der regulären Amtszeit benennt ebenfalls der Verwaltungsrat
der Kindernothilfe e.V. die neuen Mitglieder des Stiftungs-
rates, wobei Wiederbenennung möglich ist.

5. § 6 Abs. 3 gilt sinngemäß.

Rechte und Pflichten 
der Geschäftsführung

Zusammensetzung 
des Stiftungsrates
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§ 10
Aufgabe des Stiftungsrates ist es, den Vorstand zu beraten
und zu überwachen, insbesondere die Beachtung des Stifter-
willens sicherzustellen, ferner:

die Genehmigung der vom Vorstand
erstellten Jahresplanung,
die Genehmigung des vom Vorstand erstellten
Jahresabschlusses,
die Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung
des Vorstandes,
Entlastung des Vorstandes,
Mitwirkung bei Änderungen der Satzung oder
Auflösung der Stiftung.

§ 11
Der Vorstand und der Stiftungsrat sind beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Sie be-
schließen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden/
des Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 12 
Ändern sich die Verhältnisse derart, dass die Erfüllung des
Stiftungszwecks vom Vorstand und Stiftungsrat nicht mehr
für sinnvoll gehalten wird, so können sie gemeinsam einen
neuen Stiftungszweck beschließen. Der Beschluss bedarf
einer Mehrheit von drei Viertel der Mitglieder des Vorstandes
und des Stiftungsrates. Der neue Stiftungszweck hat gemein-
nützig, mildtätig oder kirchlich zu sein und auf dem Gebiete
des missionarisch-diakonischen Auftrages der Gemeinde
Jesu Christi zur Linderung der Not von hilfsbedürftigen
Menschen zu liegen. Über Satzungsänderungen, die nicht
den Stiftungszweck betreffen, beschließt der Vorstand mit
Zustimmung des Stiftungsrates.

§ 13 
Vorstand und Stiftungsrat können gemeinsam die Auflösung
der Stiftung beschließen, wenn die Umstände es nicht mehr
zulassen, den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu
erfüllen. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vier-
tel der Mitglieder des Vorstandes und des Stiftungsrates.

Aufgaben des
Stiftungsrates
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Beschlüsse

Anpassung der Stiftung
an veränderte Verhältnisse

Auflösung der Stiftung
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§ 14 
Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den gemein-
nützigen Verein „Kindernothilfe e.V.“, Duisburg, Düsseldorfer
Landstraße 180, der es unmittelbar und ausschließlich für
mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

§ 15 
Die Stiftungsaufsichtsbehörde ist auf Wunsch jederzeit über
alle Angelegenheiten der Stiftung zu unterrichten. Ihr ist un-
aufgefordert der Jahresabschluss vorzulegen. Insbesondere
sind Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auf-
lösung der Stiftung der zuständigen Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen und von dieser genehmigen zu lassen.

§ 16 
Unbeschadet der sich aus dem Stiftungsgesetz ergebenden
Genehmigungspflichten sind Beschlüsse über Satzungsände-
rungen und über die Auflösung der Stiftung dem zuständigen
Finanzamt anzuzeigen. Bei Satzungsänderungen, die den
Zweck der Stiftung betreffen, soll zuvor eine Einwilligung
des Finanzamtes zur Steuerbegünstigung geholt werden.

§ 17 
Stiftungsaufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf.
Oberste Stiftungsaufsichtsbehörde ist das Ministerium für
Inneres und Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen. Die stif-
tungsaufsichtsbehördlichen Genehmigungs- und Zustim-
mungsbefugnisse sind zu beachten.

§ 18 
Die Satzung tritt mit dem Tage der Zustellung der Genehmi-
gungsurkunde in Kraft.

Duisburg, 12.01 1999

..........................................................................................................
Dr. Werner von Hoerschelmann  Rolf R. Heringer  Frank S. Boshold

Vermögensanfall

Unterrichtung der
Stiftungsaufsichtsbehörde

Stellung des Finanzamtes

Stiftungsaufsichtsbehörde

Inkrafttreten



Diese Satzung wurde
durch Beschluss des

Vorstandes am 19.3.2002
und des Stiftungsrates 

am 12.04.2002 geändert.
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